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Gesetzte in der Baumpflege

Bei Stadtbäume (in Parkanlagen, auf Straßen, und auch in privaten Gärten) ist der 
Grundstückseigentümer i.d.R. für alle zivilrechtlichen Belange 
(Verkehrssicherungspflicht, Nachbarrecht) rund um seine Bäume verantwortlich 
oder kann Ansprüche bei ihrer unerlaubten Beschädigung durch Dritte geltend 
machen.
Weil Bäume aber auch aus gesellschaftlichem Interesse oftmals erhaltenswürdig 
sind, gibt es für die Verfügungsgewalt des Eigentümers über seine Bäume nicht 
selten deutliche Grenzen im Rahmen verschiedener öffentlich-rechtlicher 
Vorschriften beispielerweise des Natur- und Denkmalschutzes.

Für die Baumpflege von Bedeutung → BNatSchG

→ Bebauungsplan



Gesetzte in der Baumpflege: 
Bebauungsplan (B-Plan)

→ Bebauungsplan
Baumschutz im Bebauungsplan (BP) sichert wichtige Bäume durch
rechtliche Festsetzungen, die u.a. Fällungen verbieten.

Ein Bebauungsplan (B-Plan) ist ein 

• rechtlich verbindliches Dokument einer Gemeinde, das festlegt, wie Grundstücke innerhalb eines bestimmten 

Gebiets bebaut und genutzt werden dürfen (z.B. Art der Nutzung, Bauweise, Dachform, Grünflächen).

• Er regelt das Baurecht für Bauherren, indem er die zulässige Bebauung konkretisiert, um eine geordnete 

städtebauliche Entwicklung zu gewährleisten. 

• Er wird als Satzung erlassen und enthält einen Textteil und eine Planzeichnung mit Symbolen.



Gesetzte in der Baumpflege: B-Plan



Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG 2010)

• Mindeststandard auf Bundebene festgelegt, der von den einzelnen Ländern 
weiter verschärft aber nicht gelockert werden kann. 

• Die wesentlichen Regelungen im BNatSchG für die Baumpflege betreffen 

• den Schutz von Bäumen (Naturdenkmale nach §28, Baumschutzsatzung
nach §29)

• den allgemeiner Artenschutz nach §39 sowie den besonderen 
Artenschutz nach § 44 (und 45)



Naturdenkmale §28 BNatSchG

(1) Naturdenkmäler sind rechtsverbindliche festgesetzte Einzelschöpfungen 
der Natur oder entsprechende Flächen bis zu 5 HA deren Schutz erfolgt

- aus  wissenschaftlichen 
- aus naturgeschichtlichen 
- aus landeskundlichen Gründen 
- wegen ihrer Seltenheit, Eigenart oder Schönheit.

Verboten ist die Beseitigung des NDs sowie alle Handlungen, die zu einer 

Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung führen können.
ND werden von der UNB ausgewiesen, die in DE meist in den Landratsämtern 
angesiedelt sind.



Baumschutzsatzung nach § 29 BNatSchG

• Kann von einer Stadt oder Gemeinde erlassen werden, um Bäume in einem 
bestimmten Gebiet zu schützen. 

• Bäume unter festgelegten Bedingungen wie Mindeststammdurchmesser auf 
öffentlichem und privatem Grund bekommen einen besonderen Schutz.

• Ohne Genehmigung dürfen geschützte Bäume nicht gefällt, beschädigt oder im 
Aufbau wesentlich geändert werden.



https://www.freising.de/leben-wohnen/natur-umwelt/stadtgruen

https://www.freising.de/media/user_upload/61_Stadtplanung_Umwel

t/6110_pdf-Files/naturUMWELT/Stadtgruen/stadtgruenverordnung-

freising-broschuere.pdf
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Baumschutzsatzung

Landeshauptstadt München



Baumschutzverordnung der Landeshauptstadt München 

§ 1 Schutzgegenstand 

• alle Gehölze (Bäume und Sträucher), die einen Stammumfang von 80 cm und mehr in 100 
cm Höhe über dem Erdboden haben 

• Geschützt sind auch mehrstämmige Gehölze, wenn die Summe der Stammumfänge in 1 m 
Höhe über dem Erdboden 80 cm und mehr beträgt und wenn mindestens ein Stamm einen 
Umfang von 40 cm oder mehr erreicht. 

• Geschützt sind auch die Ersatzpflanzungen, die nach dieser Verordnung gefordert werden, 
auch wenn sie das Maß nach Abs. 1 nicht erreichen oder unter die nach Abs. 4 nicht 
geschützten Arten fallen. 

• Nicht geschützt sind Obstgehölze, mit Ausnahme folgender Arten: Walnuss, Holzbirne, 
Holzapfel, Vogelkirsche, Holunder und Hasel. 



Baumschutzverordnung der Landeshauptstadt München 

§ 3 Verbote 

• Es ist verboten, lebende Gehölze, die nach § 1 geschützt sind, ohne Genehmigung der 
Landeshauptstadt München, Untere Naturschutzbehörde, zu entfernen, zu zerstören oder 
zu verändern. 

• Ein Verändern im Sinne des Abs. 1 liegt insbesondere dann vor, wenn an Gehölzen Eingriffe 
vorgenommen werden, die das charakteristische Aussehen verändern, das weitere 
Wachstum behindern oder das Gehölz in seiner Gesundheit schädigen. 

• Einwirkungen auf den Raum (Wurzel- und Kronenbereich), den geschützten Gehölzen zur 
Existenz benötigen, soweit sie erfahrungsgemäß zur Schädigung oder zum Absterben der 
Gehölze führen. Einwirkungen im Sinne von Satz 1 sind insbesondere folgende Maßnahmen 
im Kronentraufbereich (die von der Baumkrone überdeckte Bodenfläche) von geschützten 
Gehölzen: 



Baumschutzverordnung der Landeshauptstadt München 

§ 3 Verbote: Einwirkungen auf den Raum (Wurzel- und Kronenbereich), 

o Befestigen der Bodenoberfläche mit einem wasserundurchlässigen Belag,
o Lagern, Anschütten oder Ausgießen von Salzen, Säuren, Ölen, Laugen, Farben, 

Abwässern oder Abfällen,
o Abgrabungen, Ausschachtungen (z. B. durch Aushebung von Gräben), 

Aufschüttungen oder Bodenverdichtungen (z.B. durch Befahren),
o Austretenlassen von Gasen oder anderen schädlichen Stoffen aus Leitungen,
o Anwendung von Unkrautvernichtungsmitteln (Herbizide), soweit sie nicht für die 

Anwendung unter Gehölzen zugelassen sind,
o Anwendung von Streusalzen,
o Grundwasserveränderungen.



Baumschutzverordnung der Landeshauptstadt München 

§ 4 Ausnahmen

Von den Verboten dieser Verordnung sind ausgenommen:

1. Gehölze in gewerblichen Baumschulen und Gärtnereien,

2. der fachgerechte Gehölzschnitt nach den anerkannten Regeln der Technik, der 
den Bestand erhält,

3.  die fachgerechte Gestaltung, Pflege und Sicherung öffentlicher Grünflächen, 
bestehender Straßen und Bahnbetriebsanlagen einschließlich der Maßnahmen, die 
auf diesen Flächen der Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht dienen.



Schonende Form- und Pflegeschnitte ZTV-Baumpflege 2017



Schonende Form- und Pflegeschnitte ZTV-Baumpflege 2017

Kapitel 0.2.2: Schonende Form- und Pflegeschnitte.

•Jungbaumpflege (Erziehungs- und Aufbauschnitt)
•Kronenpflege
•Lichtraumprofilschnitt
•Totholzentfernung
•Entfernung von Stamm- und Stockaustrieben
•Formschnitt
•Kopfbaumschnitt





Baumschutzverordnung der Landeshauptstadt München 

§ 6 Maßnahmen zur Beseitigung unmittelbar drohender Gefahren

(1) Für Maßnahmen zur Beseitigung unmittelbar drohender Gefahren gilt 
die Genehmigung als erteilt. Die Maßnahmen sind der Unteren 
Naturschutzbehörde vorab, spätestens jedoch zwei Wochen nach 
Durchführung, unter Vorlage von aussagekräftigen Unterlagen, 
schriftlich anzuzeigen. 



Baumschutzverordnung der Landeshauptstadt München 

§ 7 Ersatzpflanzung und Ausgleichszahlung
Damit in München der Baumbestand langfristig gesichert ist, erteilt die 
Baumschutzbehörde eine Fällungserlaubnis in der Regel mit der Auflage, nach 
der Fällung einen Ersatzbaum zu pflanzen. Fehlt der Platz dafür, kann an Stelle 
einer Ersatzpflanzung eine Ausgleichszahlung in Höhe von 750€ pro Baum 
festgesetzt werden. Diese Gelder verwendet die Stadt München für die 
Neupflanzungen sowie für Pflege und Erhaltungsmaßnahmen.

Für Ersatzpflanzungen werden von der Unteren Naturschutzbehörde die Wuchsklassen I und II in Betracht 
gezogen. Die Art des standortgerechten Ersatzbaumes wählt der Antragsteller innerhalb der Wuchsklassen 
selbst. Die Untere Naturschutzbehörde gibt jedoch Empfehlungen für geeignete Baumarten ab. Ist nach 
Ansicht der Unteren Naturschutzbehörde auf dem Grundstück in ausreichendem Maße Baum- und 
Gehölzbestand vorhanden, kann auch die Ersatzpflanzungsauflage hinsichtlich Anzahl oder Größe reduziert 
oder sogar darauf verzichtet werden.



Baumschutzverordnung der Landeshauptstadt München 

• Ist ein geschützter Baum krank oder droht er umzustürzen, so ist die 
Genehmigung zur Fällung schriftlich zu beantragen. 

• Genehmigungspflichtig sind auch Rückschnittmaßnahmen, die über den 
normalen Pflegeschnitt hinausgehen und das typische Erscheinungsbild 
eines Baumes verändern.







Keine Baumschutzsatzung….

… ist ein Baum nicht durch 
eine Baumschutzsatzung 
oder durch andere Gesetzte 
geschützt, kann der 
Eigentümer zumindest 
während der Wintermonate 
nach Belieben schneiden 
oder vollständig ohne 
Angaben von Gründen oder 
Notwendigkeiten 
entfernen………





Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen (§39)

-Schütz von Gehölzbewohnenden Tierarten-

Gehölze in der freien Natur und im Garten sind der Lebensraum zahlreicher Tiere. 
Insbesondere vom Frühjahr bis zum Herbst werden Gehölze als Nist- und Brutplatz, als 
Nahrungsquelle und Unterschlupf benötigt, daher strenge Vorschriften zum Artenschutz:

Vom 01.03 bis 30.09 ist grundsätzlich verboten Bäumen, Hecken, Gebüsche abzuschneiden 
oder auf den Stock zu setzten.

Das sommerliche Schnittverbot gilt jedoch NICHT für 

• Bäume im Wald und Kurzumtriebsplantagen

• oder in gärtnerisch genutzten Flächen wie z.B. Hausgärten oder Streuobstwiesen, 
Kleingartenanlagen, Grünanlagen wie Parks, Sportplätze und Friedhöfe. 

Betroffen sind:

 Straßenbäume und Alleen an Straßen sowie Bäume in freier Landschaft.



Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen (§39)

-Schütz von Gehölzbewohnenden Tierarten-

ERLAUBT sind: 

• eine schonender Form -und Pflegeschnitt, bei dem der jährliche Zuwachs entfernt wird, 
wie z.B. ein normale Heckenschnitt.

• alle Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, wie z.B. das Entfernen von Totholz, das über eine 
Straße ragt, oder das Beseitigen von akut bruchgefährdeten Ästen sind ganzjährig zulässig.



Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen (§39)

(Schütz von Gehölzbewohnenden Tierarten)



Parallel zu den zeitlichen 
Einschränkungen  gelten die 
Regelungen des Besonderen 
Artenschutzes ganzjährig und auf 
allen Flächen.
Sie verbieten die Tötung, Verletzung 
und Störung tatsächlich 
vorhandener, besonder bzw. streng 
geschützter Arten sowie die 
Zerstörung ihrer Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten



Besonderer Artenschutz (§44, 45)

-Schutz von einzelnen Tieren ganzjährig-

Während das sommerliche Schnittverbot eine vorbeugende Schutzmaßnahme für alle gehölzbewohnenden Tierarten darstellt und 

somit den allgemeinen Artenschutz dient, gibt es darüber hinaus Vorschriften, die einzelne Tiere besonders schützen sollen und 

ganzjährig gelten.

Nach § 44 Abs. 1 Nr.1 und 3 BNatSchG:

Es  ist ganzjährig verboten, wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten

• zu fangen, 
•zu verletzen, 
•zu töten
•oder ihre Entwicklungsformen, Fortpflanzungsformen oder Ruhestätte zu entnehmen, zu 
beschädigen oder zu zerstören.

Einige dieser Arten unterliegen einem noch weitergehenden Schutz: diese streng geschützten 

Arten dürfen nach §44:

während der Fortpflanzung-, Anzucht-, Mauser-, Überwinterung- und Wanderungszeiten nicht 

erheblich gestört werden.



Besonderer Artenschutz (§44, 45)

Bespiele besonders geschützter Arten:

Bis auf wenige (für die Baumpflege nicht relevante) Ausnahmen sind besonders geschützt:

o Alle heimische Säugetierarten (z.B. Eichhörnchen Siebenschläfer). Einige sogar 

streng geschützt, wie z.B. alle Fledermausarten.

o Alle europäischen Vogelarten (außer der Stadttaube). Streng geschützt sind 

Grünspecht, Waldkauz, Habicht.

o Einige am Baum vorkommende Insektenarten, z.B. verschiedene Bockkäfer, 

Prachtkäfer und Rosenkäfer, aber z.B. auch Hornissen und viele Wespenarten. Einige 

wenige der im Baum vorkommenden Arten unterliegen dem strengen Schutz (z.B. 

Eremit, Eichen-Heldbock)



Besonderer Artenschutz (§44, 45)

Geschützte Fortpflanzungs- und Ruhestätten

Die Baumpflege kommt häufig damit im Konflikt. 

Dazu gehören u.a.:

• Nester

• Brutplätze

• Verpuppungs- und Schlupfplätze

• Schlaf-, Mauser- und Rastplätze oder Sommer- und Winterquartiere.

Ruhe- und Fortpflanzungstätten besonders geschützten Arten dürfen NICHT entnommen 

werden oder beschädigt werden.



Besonderer Artenschutz (§44, 45)

• Verlassene Kleinvogelnester dürfen jedoch nach der Brutzeit, 

wenn sich keine Tiere oder Gelege mehr darin befinden, 

entfernt werden.

• Intakte Bruthöhlen, Greifvogel- und Krähenhorste dürfen NICHT 

entfernt werden, wenn sie aktuell ungenutzt sind, weil eine 

Nachnutzung z.T. auch durch andere Arten zu erwarten ist.





Rechtfolgen

Verstoß gegen die Schutzvorschriften
• Ordnungswidrigkeit (§69)

  - Geldbuße bis zu 50.000€

•  Gewerbs- oder gewohnheitsmäßiger Verstoß gegen die Schutzvorschriften der streng 
geschützten Arten (§71)

- Straftat

→ Geld- oder Freiheitsstrafe



In der Praxis…

Grundsätzlich muss vor der Durchführung der Arbeiten am Gehölzbestand geprüft werden, ob sich Tiere 

oder ihre Fortpflanzungs- und Ruhestätten darin befinden. Dies gilt vor allem in der Hauptbrutzeit von 

Mitte März bis Mitte Juli, kann aber auch zu anderen Zeiten und auch im Winter von Bedeutung sein, wenn 

z.B. Fledermäuse in einer Baumhöhle überwintern.

Die Lebensraumstrukturen sind einfacher zu erkennen als die geschützten Arten selbst.

Wenn Lebensstrukturen vorhanden sind → Pflicht zu besonderer Sorgfalt.

Ausnahmen/Befreiung

Sind Konflikte mit dem Artenschutz zu erwarten und können diese nicht vermieden werden, z.B. weil die 

Maßnahmen aus Gründen der Verkehrssicherheit nicht aufgeschoben werden kann, sollte Kontakt mit der 

UNB aufgenommen werden. Dort kann ein Antrag auf Ausnahme oder Befreiung von Regelungen gestellt 

werden.





In der Praxis…

Merkmale eine Besiedlung von geschützten Arten:

• Rissen 

• Spalten 

• Loser Borke

• Stärkerem Totholz

• Morschungen

• Insektenbohrlöcher

Auch ohne Nachweis von geschützten Arten sollen LEBENSRAUMSTRUKTUREN als 
potenzielle Lebensstätten geschützter Arten so weit wie möglich erhalten bleiben.







Entstehung von Baumhöhlen

Der Entstehung von Baumhöhlen gehen i.d.R. Rinden- oder Stammverletzungen voraus (Fällungs-, 
Astungs-, Sturm-, Blitz- und Frostschäden) oder der aktive Bau v.a. durch Spechte.  Sind diese 
Verletzungen nur oberflächlich, geht die Holzentwicklung nach der Bildung eines neuen 
Abschlussgewebes ungestört weiter, wird die Wachstumszone oder das Kambium geschädigt, 
versucht der Baum durch Überwallung die Wunde zu schließen. Gelingt dies dem Baum nicht, können 
holzzersetzende Pilze eindringen und mit dem Holzabbau die Höhle weiter vergrößern. Bestimmte 
Holzpilzarten sind auf die Besiedelung lebender Bäume mit intakten Transpirations- und 
Assimilatströmen spezialisiert und leben parasitisch an ihren Wirtsbäumen und treiben die 
Höhlenentwicklung voran. 

Bei Spechthöhlen ist immer wieder zu beobachten, dass die Überwallung des Baumes durch den 
Specht wieder abgehackt wird, sodass es dem Baum nicht möglich ist, die Wunde zu schließen. 
Während die Zersetzung im Stamminneren weitergeht, bleiben die äußeren Holzschichten meist 
unbeeinträchtigt, sodass der Baum noch viele Jahre bis Jahrzehnte am Leben bleiben kann und in 
dieser Zeit den Lebensraum Baumhöhle bietet.





Spechthöhlen

Zu Anlage ihrer Höhle suche Spechte Bäume 
gezielt nach vorgeschädigten Stellen ab, 
allerdings werden Höhlen auch in scheinbar 
intaktem Holz angelegt. Zunächst legen Spechte 
eine Reihe von wenigen cm tiefen Initialhöhlen 
an. Diese werden dann von Fäulniserreger 
besiedelt und vom Specht immer wieder besucht, 
bis sie unter vereinfachten Bedingungen weiter 
bearbeiten werden können.
Je nach Spechtart sind die Höhlen 
unterschiedlich dimensioniert. Haben einen klar 
definierten Rand und sind artspezifisch rund oder 
oval.
Oft frische Hack- und bearbeitungsspuren am 
Höhleneingang erkennbar, da die Höhlen immer 
wieder instand gesetzt werden.





In seltenen Fällen kann aus einer „normalen“ Baumhöhle ein ganz besonderer Lebensraum entstehen: die 

Mulmhöhle. Dieser spezielle, durch die Aktivität verschiedener, zersetzender Organismen entstandene 

Höhlentyp ist für viele seltene Arten das überlebenswichtige „Zuhause“. Ein bekanntes Beispiel ist der Eremit 

(Osmoderma eremita), auch Juchtenkäfer genannt.

Mulmhöhlen zeichnen sich durch ein 
krümeliges, schnupftabakartiges 
Lockersubstrat, den sogenannten „Mulm“ 
aus, der sich über Jahrzehnte aus dem 
zersetzten Holz der Höhleninnenwand und 
den Hinterlassenschaften der 
Höhlenbewohner bildet. Entscheidend für 
die Entstehung ist dabei der Faktor Zeit, 
weshalb Mulmhöhlen vor allem für alte und 
dicke Bäume charakteristisch sind, so Dr. 
Peter Pröbstle, Leiter der Bayerischen 
Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft 
(LWF).

https://www.arboristik.de/wald/mulmhoehlen.html





Abb. : Von Vögeln genutzte Baumhöhlen: Spechthöhle in Astabbruch mit Star (a), Aus einer Spechthöhle 
schauende Hohltaube (b), Kleinspecht in seiner Bruthöhle (c).











Artenschutz in der Praxis der Baumpflege und Verkehrssicherung

• Vorausschauend Planen
• Baumhöhlenkartierung- und Markierung
• Baumprotokolle



Baumhöhlenkartierung- und Markierung

Zur Verbesserung der Schutzbemühungen bei der zukünftigen Baumpflege und -nutzung, bietet 
es sich an, die Baumhöhlen zu kartieren und zu markieren und die potentiell Baumhöhlen 
nutzenden Arten zu erfassen. Durch die Markierung und die Einpflege in das Baumkataster 
können Höhlenbäume schneller als solche erkannt und entsprechend geschützt werden. Eine 
zusätzliche Markierung hat den Vorteil, dass nicht zunächst die Daten zu einem Baum abgefragt 
werden müssen, sondern dass auf den ersten Blick ersichtlich wird, dass es sich bei dem 
betroffenen Baum um einen Höhlenbaum handelt, bei dem bei entsprechenden Maßnahmen 
gegebenenfalls Konflikte mit dem Artenschutzrecht auftreten können.

Markierung von Höhlenbäumen: Mit zur 
Baumkataster-Plakette (grün) zusätzlichen 
Plakette (silber) im Frankfurter Stadtgebiet (a), 
mit Forst- oder Industrieedding (Edding 950) (b), 
mit Fledermaus-Plaketten im Nymphenburger 
Schlosspark in München (c).







llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Ist die Zeit bis die Tiere die Höhle verlassen absehbar, sind vielleicht Möglichkeiten 
denkbar wie der Baum bzw. der betroffene Ast bis dahin erhalten bleiben kann. Solche 
Möglichkeiten können sein:

• Entlastungsschnitte,
• Kronenreduktion,
• Kappung,
• Fixierung am Nachbarbaum,
• Absperrung sowie Beschilderung des Bereichs, in dem die Verkehrssicherheit 
vorübergehend oder auch dauerhaft nicht gewährleistet ist,
• Wegesperrung oder Wegeverlegung.















https://totholz.wsl.ch/de/habitatbaeume/erhaltung-von-habitatbaeumen/aufnahme-mit-dem-

smartphone/



Quellen



DANKE

für die Aufmerksamkeit!

Cecilia Sabatini
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